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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

Ü berbau u ngsvorschriften

Art. 1

Wirkungsbereich Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung ist im Überbauungsplan
mit einer punktierten Linie gekennzeichnet.

Art. 2

Stellung zur Grundord- Soweit in der Überbauungsordnung nichts anderes bestimmt, gelten die

nung Bestimmungen des Baureglementes (BauR) der Einwohnergemeinde Ring-
genberg.

Art. 3

lnhalte des Überbau- 'l lm Überbauungsplan werden verbindlich geregelt:

ungsplanes a. Lage und Abmessung der Baufelder für Hauptbauten mit Firstrichtung;

b. Lage und Abmessung des für Balkone und Wintergärten;
c. Lage und Abmessung des Anbaubereiches fur Hauszugänge und

5chö pfe;
d. die Erschliessungsstrasse Eyenweg;

e. Zufahrt mit Aufenthalt;
f. der Spielbereich mit Wendemöglichkeit;
g. die bestehende und neu zu pflanzenden Hecken;

h. die neu zu pflanzenden Hochstammbäume im Zufahrts- und Aufent-
ha ltsbereich;

i, die übergeordneten Fusswegverbindungen;

k. die gedeckten und offenen Parkierungsflächen.

2 lm Überbauungsplan sind wegleitend dargestellt:

a. die übrigen neu zu pflanzenden Hochstammbäume;
b. der Standort für Kleinkinderspielplatz;
c. die Lage der gedeckten und offenen Parkierungsflächen;
d. die Fussgängererschliessung (mit Hauszugängen);

e. die Lage der Zufahrt mit Aufenthalt;
f. die Lage der neu zu pflanzenden Hochstammbäume im Bereich der Zu-

fahrt mit Aufenthalt;
g. der Containerstandplatz.
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

Art. 4

Nutzung ln den Baufeldern 5,6 und 7 sind nur Einfamilienhäuser gestattet. ln den

Baufeldern 1 - 4 gilt die Wohnnutzung gemäss Art. 35 BauR.

Art. 5

Nutzungsmass Die zulässigen Bruttogeschossflächen in den Baufeldern 1 - 7 richten sich

nach den baupolizeilichen Massen von Art. 8 der Überbauungsvorschrif-
ten.

Art. 6

Baufelder für Haupt- 1 Die Baufelder 1 - 7 für Hauptbauten sind Wohnbauten vorbehalten,

baukörper nämlich:
a. lm Baufeld 1: 2 oder 3 Wohnbauten
b. im Baufeld 2: 1 oder 2 Wohnbauten
c. im Baufeld 3a: 1 oder 2 Wohnbauen
d. im Baufeld 3b: 1 Wohnbau
e. im Baufeld 4a: 1 oder 2 Wohnbauten
f. im Baufeld 4b: 2 Wohnbauten
g. im Baufeld 5a. 3 Wohnbauten
h. im Baufeld 5b: 2 Wohnbauten
i. im Baufeld 6: 2 Wohnbauten
k. im Baufeld 7: 2 Wohnbauten

2 Bauten in den Baufeldern 5a und 5b haben einem allfälligen

Hochwasserstand Rechnung zu tragen (Untergeschoss).

Art. 7

Geschosszahl, Dachnut- Die Geschosszahl ist in der Tabelle der baupolizeilichen Masse von Art. 8

zung der überbauungsvorschriften festgelegt. Die Dachnutzung ist nur auf einer

Nutzun gsebene gestattet.

Art. 8

Baupolizeiliche Masse 1 Es gelten die folgenden baupolizeilichen Maximalmasse für die Haupt-

baukörper:
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

Gebäudelänge

Baufelderl -4 12m

Gebäudebreite

10m
10m
7.50 m
8m

Gebäudehöhe

6.50 m
6.50 m
6.50 m
6.50 m

Geschosszahl /
Dachausbau
2+D
2r)
2+D
2+D

- Baufeld 5

Baufeld 6
Baufeld 7

8.50 m
10,50 m
8.50 m

1) vorbehalten bleibt Art. 12 Abs. 3

2 Sofern die Proportionen gemäss

kann der Mehrhöhenzuschlag von
werden,

Art. 21 Abs. 3 BauR gewahrt werden,
1 m gemäss Art. 21 Abs. 2 gewährt

Art. 9

Baubereich für Schopf 1 Die Breite des Baubereiches für Schopf und Hauszugang beträgt 4 m.

und Hauszugang Schopf- und ähnliche Bauten dürfen max. 50% der Gebäudebreite des

Hauptbaus betragen.

2 Die maximale Gebäudehöhe des Schopfes im Baubereich beträgt 3 m.

Art. 10

Vorbaubereich für Bal- 1 Wintergärten dürfen insgesamt maximal 213 der Gebäudelänge des

kon und Wintergarten Hauptbaus betragen. Die Gestaltung ist zusammen mit dem Erdgeschoss

als Einheit zu konzipieren.

2 Balkone und Wintergärten sind nur an der talseitigen Fassade gestattet.

3 Die Balkontiefe beträgt 2 m.

Art. 11

Gestaltungsgrundsätze 1 Für die Baugestaltung gilt Art. 7 Abs. 1 BauR.

2 Die einzelnen Baugruppen in den Baufeldern 1 - 7 sind bezüglich der

wesentlichen Gestaltungsmerkmale als architektonische Einheit zu

konzipieren.
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

Dachgestaltung,
Dachaufbauten

3 Die Gestaltung der Anbaubereiche sowie der gedeckten Parkplätze ist

zurückhaltend vorzunehmen. Der Hauptbau darf gestalterisch nicht kon-

kurrenziert werden.

4 Einem möglichen Hochwasser ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken,

d. h. konstruktive Massnahmen für das Kellergeschoss, entsprechende

Umgebungsgestaltung und Sicherungen für Rückstau in die Werklei-

tungen sind in die Planung zu integrieren.

Art. 12

1 Fur die Hauptbauten sind nur gleichgeneigte Satteldächer zulässig. Die

Dachneigung beträgt minimal 20o und maximal 25".

2 Für Bauten im Anbaubereich für Schopf und Hauszugang (Art. 9)

für die gedeckten Parkierungsflächen sind auch andere Dachformen

schwächere Neigungen gestattet.

3 ln den Baufeldern 5a und 5b sind Dachaufbauten nur auf einem 1-ge-

schossigen Gebäude gestattet.

Art. 13

Umgebungsgestaltung 1 Die Umgebung der Bauten ist so zu gestalten, dass sich eine gute Ein-

ordnung in das Orts- und Landschaftsbild ergibt.

2 Ein Umgebungsgestaltungsplan ist entsprechend den Bauetappen der

Baufelder 1 - 7 einzureichen (Gestaltungseinheit gemäss Art. 1 1 Abs. 2).

3 oie Umgebungsgestaltung der Bauten in den Baufeldern 6 und 7 (ober-

halb des Eyenweges) hat der exponierten Lage besonders Rechnung zu

tragen (Begrünung, ev. Verwendung von Natursteinen, etc.).

4 ln den Baufeldern 6 und 7 dürfen Stützmauern das Landschaftsbild und

die Umgebung nicht beernträchtigen. Notwendige Stützmauern sind durch

Böschungen, Abtreppungen zu unterbrechen und mit Bepflanzungen an-

gemessen zu begrünen. Die Umgebung des Baufeldes 5 ist im Bezug eines

möglichen Hochwasserstandes geeignet zu gestalten.

5 Dre Hochstammbäume im Bereich von «Zufahrt mit Aufenthalt» sind zu-

sammen mit der Realisierunq derselben zu pflanzen.

und
und
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

6 Die Neupflanzung der Hecken ist zusammen mit der Realisierung der

Bauten in den Baufeldern 1 und 2 bzw.6 und 7 vorzunehmen.

Art. 14

Gestaltungsrichtplan Der Gestaltungsrichtplan mit den dazugehörigen Erläuterungen ist eine ln-

terpretation der Überbauungsordnung und gilt wegleitend gemäss Art. 3

Abs. 2 der Überbauungsvorschriften.

Art. 15

übergeordnete 'l 
Die im Überbauungsplan bezeichneten übergeordneten Fusswegverbin-

Fusswegverbindungen dungen sind gemäss öffentlichem Wegrecht zu erhalten.

2 Der im überbauungsplan entsprechend bezeichnete Wegabschnitt inkl.

Trockensteinmauer und Hecke ist gemäss Bundesinventar der historischen

Verkehrswege IVS geschützt. Die Fachstelle IVS ist vor Baubeginn der

überbauung des Baufeldes 7 zu konsultieren zwecks Absprache der

Detailgestaltung nach der Bautätigkeit im Baufeld 7.

Art. 16

Erschliessung 1 Die Erschliessung der gesamten Überbauung erfolgt über den bestehen-

den Eyenweg.

2 Die Baufelder 1 - 4 und 5a werden ab Eyenweg über einen neu zu

erstellenden «Zufahrtsbereich mit Aufenthalt» erschlossen. Das Baufeld 5b

ist über den Eyenweg erschlossen.

3 Der «Zufahrtsbereich mit Aufenthalt»r ist entsprechend der Bebauung

etappenweise zu realisieren, Er dient auch als Spiel- und Aufenthalts-

bereich und ist als Wohnstrasse zu gestalten. Bezüglich der Baumpflan-

zungen gilt Art. 13 Abs. 5.

Art. 17

parkierung 1 Die Parkplätze am Eyenweg im Bereich des Waldrandes dürfen nur als

offener Unterstand gedeckt werden.
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

2 Die Realisierung einer grösseren Tiefgarage oberhalb des Eyenweges ist

- sofern nötig - im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu prüfen.

Art. 18

Lärmempfindlichkeits- 1 Oie fS gemäss Art. 43 der Lärmschutzverordnung beträgt ll.

stufe ES
2 lm Baubewilligungsverfahren ist der Nachweis der Einhaltung der
planungswerte für die Empfindlichkeitsstufe ll gemäss LSV zu erbringen

und allenfalls mit baulichen Massnahmen sicherzustellen. Dies gilt

insbesondere für die Bauten in den Baufeldern 6 und 7.

Art. 19

Wald '1 Die in der überbauungsordnung entsprechend bezeichnete Waldbegren-

zung ist gemäss Art. 12 WaG verbindlich. Alle übrigen Waldgebiete haben

bezüglich ihrer Begrenzung nur hinweisende Bedeutung.

2 Entsprechend der forstlichen Verfügung von 1979 ist unterhalb der

Staatsstrasse (Schönegg) die Aufforstung durch Naturverjüngung allenfalls

mit Ergänzungspflanzungen zu unterstützen.

Art. 20

Energie 1 Die Energieversorgung sollte pro Baugruppe (Baufelder'l - 7) nach ei-

nem Gesamtkonzept erstellt werden, welches durch den Gemeinderat zu

genehmigen ist.

2 Es gelten die Bestimmungen des Kantonalen Energiegesetzes (EnG) und

der Energieverordnung (Env;

Art. 21

Etappierung 1 lm Hinblick auf ein ausgewogenes Bevölkerungswachstum ist eine Über-

bauung verteilt auf insgesamt 2 -10 Jahre wünschbar'

2 lm unteren Siedlungsteil erfolgt die Etappierung hangaufwärts d.h. die

Bebauung der Baufelder 4 bzw. 5 bildet die erste Etappe'
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Vereinbarungen

lnkrafttreten

Art.22 girrhe Genehmigung

- €iun":.{ngi
1 Zwischen der ilurgergän",einAe und den zukünftigen Grundeigentümern

im Wirkungsbereich der Überbauungsordnung ist ein Erschliessungsver-

trag gemäss Art. 109 BauG abzuschliessen.
2 Oie Realisierung der Überbauungsordnung ist zudem mit privatrechtli-

chen Vereinbarungen sicherzustellen (Eigentums- und Benützungsrechte,

nachbarliche Näherbaurechte, Erstellungspflicht und Kostenbeteiligungen,

Erschliessungsdienstbarkeiten, etc.).

Art. 23

Die Überbauungsordnung Eyen Goldswil tritt mit der Genehmigung durch

das Amt für Gemelnden und Raumordnung in Kraft.
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Anhang
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

Gestaltungsrichtplan

1. Ziele

Siedlung und Land- Die Bebauung ist schwerpunktmässig unterhalb des Eyeweges zu konzen-
+ schaft trieren.

Oberhalb des Eyeweges sind die steilsten Hangpartien von Bauten freizu-
halten und nur kleiner Bauvolumen vorzusehen.

Bestehende Hecken und Bäume sind zu erhalten bzw. wo nötig zu erset-

zen. Die 1979 als Sicht- und Tarnschutz für die Staatsstrasse festgelegte
Waldpartie ist aufzuforsten..

Die Renaturierung des Eyegrabens im unteren Teil wäre wünschenswert
(Kompensation der Beeinträchtigung durch die Hauserschliessung, ökolo-
gische Aufwertung, attraktiv für Bewohner und als Gestaltungselement
entlang Eyeweg).

Bautypen, Gestal- Es sind vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser zu planen, wobei die

tungsprinzipien Möglichkeit für die Realisierung von ein bis zwei Reiheneinfamilienhäusern
offen gehalten werden soll.

Die einzelnen Bauten sind bezüglich ihrer Proportionen entsprechend dem

traditionellen Baustil und einheitlich zu realisieren.
+ 

Die Gestaltung, Material und Farbwahl der elnzelnen Bauten kann zeitge-

I mäss (modern) und unterschiedlich erfolgen.
l-
II ruutzung Oberhalb des Eyeweges Einfamilienhäuser.

11

l-
Unterhalb des Eyeweges Wohnnutzung gemäss Art. 35 Baureglement, d.h.

individuelle Wohnnutzung, Geschoss- und Eigentumswohnungen.

Nicht störende Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sind gestattet.

Erschliessung Die Erschliessung erfolgt über den Eyeweg.

Der untere Siedlungsteil wird ab Eyeweg über den bestehenden Weg und

einer neuen zentralen Erschliessungsachse erschlossen.

Diese Strasse erschliesst die einzelnen Häuser und ist als Spiel- und Wohn-

strasse entsprechend zu gestalten.
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12Burgergde Ringgenberg UeO Eyen

I

2. ErläuterungenzumGestaltungsrichtplan
vgl. dazu Legende zum Plan M 1:500

2.1 Bauten

Hauptbaukörper, Brut- Die im Gestaltungsrichtplan und im Modell dargestellte Bebauung ist eine

togeschossflächen von verschiedenen Varianten. Der nachfolgende Beschrieb der Baugruppen
(BGF), Ausnützungs- BG 1 - 7 zeigt den Gestaltungsspielraum bzw. die weiteren Bebau-
ziffer (AZ) ungsvarianten:

BG 1: 3 Einfamilienhäuser EFH oder
1 Doppeleinfamilienhaus DEFH bzw. Wohnhaus mit
Geschosswoh nungen;
1 EFH oder
1 Reiheneinfamlienhaus REFH

Geschosswoh nu ngen
BGF: max. 3 x 237 m2 =
(mit Dachaufbauten)

2 EFH oder
,I 

DEFH

BGF: rnax. 2 x 237 m2 =
(mit Dachaufbauten)

2 DEFH oder
1 DEFH und 2 EFH

BGF: max. 1 x 300 + 2 x237 m2 =
(mit Dachaufbauten)

2 DEFH und 2 EFH

BGF: rnax. 2 x 300 + 2 x237 m2 =
(mit Dachaufbauten)

5 EFH

BGF: rnax. 3 x212 + 2 x237 m2 =
(mit Dachaufbauten)

2 EFH

BGF: max. 2 x 197 m2 =
(mit Dachaufbauten)

2 EFH

BGF: max. 2 x 170 mZ =
(ohne Dachaufbauten)

Total max. BGF

774 m2

BG 4:
1'074 m2

BG 5:
1'111 m2

BG 6:
394 m2

BG 7:
340 m2

4'878 m2

bzw. Wohnhaus mit

711 mZ

474 m2l-

l-

BG 2:

BG 3:
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Burgergde Ringgenberg UeO Eyen 13

Dachaufbauten

Vor- und Anbaubereich

Gemäss Baureglement Art. 24

Diese bezwecken die Erhöhung der Wohnqualität und ergänzen das Nut-
zungsangebot. Diese können im Bereich des Hauptbaukörpers frei ange-
ordnet werden, jedoch max. 50% der Gebäudebreite betragen. Die Ge-

bäudehöhe der Anbaubereiche darf 3 m nicht überschreiten. Die Gestal-
tung ist frei. (Weitere Präzisierungen erfolgen in den Überbauungs-
vorschriften. lm Modell ist eine mögliche Variante dargestellt worden).
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2.2 Aussenraum

! 
Private Grünflächen, Diese Flächen umfassen (zusammen mit dem Gebäude) die privat genutz-

Gärten, Hausum- ten, abparzellierten Flächen.

_ schwung

halböffentliche Auf- Diese sind gemäss Art.88 Abs. 1e Baugesetz und Art.43 - 46 BauV im
' enthalts- und Spielflä- Rahmen einer Überbauungsordnung verbindlich festzulegen, entsprechend!v 

chen, Spielplatz den Bauetappen zu realisieren, gemeinschaftlich zu nutzen und zu unter-
halten.

' übrige Grünräume Diese Flächen können unterschiedlich genutzt werden z.B.

- als ökologische Ausgleichsflächen (2.8. Magerwiese),
- als Gemüsegärten (Ergänzung zum privaten Garten),
- als Weideland für Schafe und/oder andere Kleintiere.

Mögliche Nutzungen sind in einer speziellen Vereinbarung zu regeln
(nicht Gegenstand der Überbauungsordnung).

Hochstammbäume Es werden nur die für die Aussenraumgestaltung wichtigen Hochstamm-

bäume verbindlich festgelegt. Die übrige Bepflanzung hat individuell zu

erfolgen.

Die bestehende Hecke muss teilweise der Bebauung weichen. Diese soll

entlang der Böschungskante des Eyeweges ersetzt werden. Die Hecke mit
Trockenmauer entlang des Wanderweges Richtung Goldswil ist zu erhal-

ten. Die Hecke oberhalb der geplanten beiden Einfamilienhäusern ist bei

Abgang zu ersetzen.

* Renaturierungs-bereich Sollte der Geschiebesammler saniert und/oder vergrössert werden müssen,

Eyengraben ist im fraglichen Bereich die Renaturierung vorzusehen.

14

' Wald Das im Gestaltungsrichtplan entsprechend bezeichnete Gebiet ist aufzufor-

sten.
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I

2.3 Erschliessung und Entsorgung

Erschliessungsstrasse Diese dient dem motorisierten Fahrverkehr und umfasst
- den Eyeweg
- den Fahrweg ab Eyeweg westwärts (unterer Siedlungsteil)
- die Zufahrt zu den Häusern bzw. Parkplätzen (Baugruppen 2 - 5) als

Spiel- und Wohnstrasse gestaltet.

Parkplätze Die gedeckten Parkplätze sind mit einer gegen die Wohnbauten orientier-
ten zusätzlichen Abstellfläche versehen (2.8. für Holz und dergleichen).
Die gedeckten Parkplätze sind nur als offene Abstellplätze zu konzipieren
und sind den Bewohnern der Siedlung vorbehalten. Die offenen Parkplätze

dienen als Besucherparkplätze bzw. für Zweitwagen.

Fussgängererschlies- Die Anordnung der Baukörper in Reihen auf gleicher Flucht ermöglicht
suns' Hauseinsans 

:ff.l;nJT:? ?rs;ff#:l T§'Jä?,'.?:,;:ffi[:;T,::,i :T:TJl"il;,
eingänge kombiniert mit dem Anbaubereich gedeckt oder offen zu reali-
sieren.

l-r

t-
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Gelöndeschnitte Ml,5OO

Gelöndeschnilt I

Gelöndeschnitl 2

Gelöndeschnilt 3
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Gelöndeschnitte M l'5OO

Gelöndeschnitt A

c

)

Getöndeschnitl B

Gelöndeschnitt

Gelöndeschnitt D


























